


der zuständige St des bearbeitenden Referats beteiligt werden sollen.
Bitte die aktuellen Vorlagen benutzen. Dazu ist ein Kästchen zum Ankreuzen vorgesehen.

Bitte beachten Sie hierzu nachfolgende „Checkliste“.
Unverzüglich bitten wir Sie zu klären:
• Zuständigkeit Ihres Referates?
Andernfalls bitte unverzüglich an das zuständige Referat wenden und Hinweis an L2.

• Weitere Beteiligungen erforderlich?
Parlamentarische Fragen sind für den gesamten Verantwortungsbereich der Bundesregierung zu
beantworten. Gewährleisten Sie daher bitte die kurzfristige Einbindung aller betroffener Referate, Ressorts,
Bundesoberbehörden, Beauftragten der Bundesregierung sowie Selbstverwaltungskörperschaften unter
Bundesaufsicht. Die vom Bundeskanzleramt verfügten Beteiligungen sind nicht abschließend.

• Hinreichende Beantwortung?
Geschäftsgeheimnisse o. ä. rechtfertigen i.d.R. keine Totalverweigerung der Antwort. Zu Einzelheiten und
Ausnahmen: https://intranet.bmg.local/Wissen/abisz/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=
{9D48043F-A7DF-419C-8513-
0B10E87C5139}&file=2018 21 02 BMI BMJV Handreichung parlamentarisches Fragerecht.pdf&action=d
efault. Bitte bei Ausnahmefällen Kontakt zu L 2.

Generell bitten wir um Beachtung der folgenden Punkte:

• Bitte fertigen Sie Ihr Antwortschreiben auf Kopfbogen von Herrn .
• Für die Beantwortung benutzen Sie bitte die Word-Dokumentvorlage „Kabinett und Parlament/Schriftliche
Frage“ bei Schriftlichen Fragen und "Kabinett und Parlament/Kleine Anfrage" bei Kleinen Anfragen unter
Beibehaltung der dort
 vorgegebenen Formatierung.

• Bitte berücksichtigen Sie handschriftliche Änderungen des Parlamentssekretariats im PDF-Dokument.
• Bitte fügen Sie in der Frage oder Antwort genannte Quellen Ihrer Vorlage bei.
• Bitte senden Sie die von der Abteilungsleitung abgezeichnete Reinschrift eingescannt sowie die Word-Datei
und etwaige Anlagen per E-Mail an das Postfach ; eine Zusendung des Originals
ist nicht erforderlich.
• Verzögerungen? Bitte teilen Sie dies unverzüglich L2 mit.

Viele Grüße
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Monat / Arbeitsnummer: 12 / 219

Eingang Bundeskanzleramt: 14.12.2022

Zu beantworten bis: 21.12.2022

Federführung: BMG

Beteiligte Ressorts: -

Ich bitte, die Frage in Abstimmung mit dem/den beteiligten 
Ressort/s zu beantworten (§29 Abs.1 GGO). Sollte die Antwort 
nicht innerhalb der Frist nach §29 Abs. 1 Satz 3 GGO möglich sein, 
bitte ich Sie, sich zeitnah mit dem MdB in Verbindung zu setzen 
und den neuen Termin in der Datenbank zu vermerken.
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Fragentext (max. 1800 Zeichen):

Arbeitsnummer 22-12-0219

MdB Sichert, Martin

Fraktion AfD

Eingereicht 14.12.2022 (12:38 Uhr)

Bearbeiter Version: 3 - Abzeichnung Referent (PD 1/5)

Stand 14.12.2022 (14:41 Uhr)

Status Übermittelt

Zuleitung BKAmt 14.12.2022 (14:41 Uhr)

Wann und mit welchem Ergebnis (bitte mit Hinweis zum Ort der

Veröffentlichung der Bewertung) fand die Bewertung der Daten der KBV

durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) statt, und in welchen Abständen

werden künftig gemäß §13 Abs.5 IfSG die Daten der KV an PEI und RKI

übermittelt und ausgewertet (Bezugnehmend auf die Aussage von

Bundesminister Dr. Karl Lauterbach im Gesundheitsausschuss des

Deutschen Bundestages am 14. Dezember 2022, dass die Analyse der Daten

der KBV durch das PEI zu keiner Neubewertung des Risikos der

Coronaimpfstoffe geführt habe)?
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ab oder lassen keine validen Rückschlüsse darauf zu. Dies erklärt auch, warum die von 

der AfD angeforderten ICD-Codes und die darauf aufbauende Analyse erheblich von den 

Daten des statistischen Bundesamtes (Jahre 2016 bis 2020, Daten für 2021 angefordert) 

abweicht. 

Dem PEI wurde zwischenzeitlich das Ergebnis der ZI-Daten zur Anfrage des Bundestags-

abgeordneten Martin Sichert in Papierform übermittelt. Nach eingehender Analyse des 

allerdings kaum lesbaren Papierausdrucks kann sich das PEI der Stellungnahme des ZI 

anschließen.   

Zur internen Routinesignaldetektion wertet das PEI im Rahmen der COVID-19-

Impfkampagne regelmäßig die öffentlich verfügbaren Daten des statistischen Bundesam-

tes, darunter auch Daten zur Sterblichkeit, aus.  

Auch wenn Analysen von aggregierten Daten, wie im RiCO-Projekt gezeigt werden konn-

te, wegen multipler, sich überlappender Effekte (Lockdown, Verhalten der Bevölkerung, 

medizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen, Zirkulation verschiedenster Varianten, 

COVID-19-Impfung sowie andere nicht-medikamentöse Maßnahmen) mit Einschränkun-

gen zu interpretieren sind, führt das PEI regelmäßig Analysen der öffentlich zugänglichen 

aggregierten Daten des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) im Hinblick 

auf verschiedenste Erkrankungsdiagnosen im Krankenhaus durch, um gegebenenfalls 

Trends bzw. mögliche Signale identifizieren zu können. Hinsichtlich der Hauptdiagnosen 

(R96.0, R96.1, R98, R99, I46.9, I46.1) sind beispielsweise auf der Basis der aggregierten 

InEK-Entlassungsdiagnosen auf Krankenhausebene keine wesentlichen Veränderungen 

für die Jahre 2019, 2020 und 2021 zu erkennen.   

Gezeichnet am 16.12.2022 

Prof. Dr. Klaus Cichutek 




